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BeUanntmadiung
des2entraloorltdnae$.

Militärische Vorbereitung der Fugend.
JTcr Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin  W 9, den 6. Febr . 1918.
L. Die Kenntnis des Morse -Alphabcts hat mit der
MiiLgestaltnng der Nachrichtenmittel für das Heer
eine erhöhte Bedeutung gewonnen. Kein Mann
£>er Nachrtchtentruppe kommt ohne diese Kenntnis
aus . Auch bei allen anderen Truppen ist sie Vor¬
bedingung für die Benutzung zahlreicher Nachrichten-«mittel.
i rl?i c Ausbildung im Morse-Alphabet nimmt er-

chevltche Zeit tu Anspruch, die schon bei den Nach-
Mtchten- Ersatz- Abteilungen nachteilig empfunden
wird , die aber per der Infanterie und Artillerie

.'nt beit anderen Anforderungen der Waisen-
Ausbildung, kaum zu leisten ist.

Erfordernis einer schnelleren Und gründ-
des Ersatzes- im eigentlichen

Vtachnchtendienste laßt es der Heeresverwaltung
erwünscht ertchnneu dah der Rekrut die Kenntnis
de-, .Rorse-Alphabets bei seinem Eintritt in das
v êr bere-ts mitbringt.
I Soweit entsprechend meinem Erlaß vom 4. Sep¬
tember 1914 (HMBl . S . 479) im Anschluß an
^ ^ ilduiigsschule militärische Jugenoüb,tngen
»mgerichtet sind, empfehle ick, während der dafür
MUgefetzten Zeit das Morse -Alphabet mit erlenten

Die Einprägnng wird erleichtert durch
.Unweisungen, wie sie z. B. in dem von Bastian

m t ö derausgegebenen Büchlein : Jungdeutsch-
!Nd nn Gelände , Leipzig 1915 , enthalten sind.

es zweckmäßig |ein, Morsetafeln in den
. der Fortbildungsschulen aufzuhängcn . Diese
:nhhL 2 ? Ä der Inspektion der Nachrichten-

7?,bu- Berlm -Halensee, Kurfürstendamm 152, un-utUbar anzufordern.
, F - V . : Dönhoff.

Ds,rsen Regierungspräsidenten und den Herrn
lOberprasidenten in Potsdam.

ch

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden,  den 25. Februar 1918.

Der Zentralvorstand
des Gcwerbevereins für Naffan.

öeuicrvsschcs umerrttpuwctcn.
Schulaiisstelluns.

In der A l l g e me in en G ew e r be f chu le
zn Wiesbaden  findet in dev Zeit vom
24 . Februar bis 4. März ds . Js . eine Aus¬
stellung von Echülerarbeiten verschiedener
Zeichenklassen , verbunden mit einer kleinen
Ausstellung von Papierersatzstoffen , statt . Sie
ist geöffnet täglich von 10 bis 12 Uhr vormit¬
tags und 2 bis 5 Uhr nachmittags . Die Be¬
sichtigung wird angelegentlichst empfohlen.

Oie SerfpUttetutigsgefaOr für dir
wirtschaftliche Organisation

des Handwerks.
(Bezugsvereinigungen — Weclver-

einiguttgeit — Innungen — Ge¬
nossenschaft  eit .)

Die wirtschaftliche Organisation des ö and-
Werks  hat in früheren Zeiten schon unter
dem Mangel gelitten , daß berufliche und wirt¬
schaftliche Organisation nicht scharf getrennt
und infolge davon die Bedeutung einer selbstän¬
digen wirtschaftlichen Organisation des Hand-
iverks nicht im vollen Umfange -erkannt wurde.
So erfreulich die großen Fortschritte sind , die
die wirtschaftliche Organisation des Handwerks
in der Kriegszeit gemacht hat , so sehr bedauer¬
lich ist es , daß sich das alte Erbübel der
Vermengung dieser beiden grundverschiedenen
Dinge und damit auch die Gefahr einer Zer¬
splitterung auch jetzt wieder in bedenklichem
Umfange zeigt . Um was es sich handelt , wird
durch die Worte „Bezugsvereinigungen , Werk-
Vereinigungen , Innungen . Genossenschaften"
bezeichnet . Es ist daher außerordentlich zu be¬
grüßen , daß der Handwerks - und Ge¬
werbe  k a mme rt  a g als die dazu berufene
Stelle in bestimmter Form gegen die Zersplit-
ternngstendenzen Stellung nimmt und seine
Auffassung in einer Denkschrift an den Herrn
Minister für .Handel und Gewerbe zum Aus¬
druck gebracht hat . Wir lassen nachstehend einen
Auszug aus der Denkschrift folgen:

Es sind vier Bezugsvereinigungen gebildet
worden , nämlich für das Tischlergewerbe,
Malergewerbe , Buchbindergewerbe und das
Stellmachergewerbe . Diese vier Bezugsvereini¬
gnngen haben sich, zu einem „Bunde der Be¬
zugsvereinignngen " zusammengeschlossen.

Nach den Satzungen ist der Zweck dieser Be¬
zugsvereinignngen folgender:

den Behörden bei der Durchführung ihrer
Aufgaben in der Verteilung von Roh - und
Hilfsstoffen an die betreffenden Gewerbe und
den Inhabern der in Frage kommenden Ge¬
werbebetriebe bdi der Geltendmachung ihres

Anspruchs auf Zuteilung der Rohstoffe und
Hjlssstoffe zu helfen.

Tie Form der Hilfe soll jeweiliger Verein¬
barung mit den zuständigen Behörden unter¬
liegen . Die Rechtsform der Bezugsvereinigun¬
gen ist die des eingetragenen Vereins.

Der Bund der Bezugsvereinigungen ist ge¬
gründet , um e in eBerwaltungsgemeinschaft für,
die angeschlossencn Vereinigungen zu bilden,
geeignete Arbeitskräfte zu schulen Und im all¬
gemeinen die Interessen der Bezugsvereinigun-
gen zu vertreten . Allch der Bund der Bezugs-
Vereinigungen hat die Rechtsform des einge¬
tragenen Vereins . . .

Eine geschäftliche Betätigung ist bei der
ursprünglichen Gründung wohl uicht vorge¬
sehen . Vielmehr sollten sich die Bezugsver¬
einigungen auf die Entgegennahme der Roh-
stosfanMeldungen und die Ausgabe von Bezugs¬
scheinen beschränken . Der eigentliche Bezug be§'
bewirtschafteten Rohstoffes ist in das Belieben
der einzelnen Betriebsinhaber gestellt , die ihren
Bedarf auf Grund der ihnen erteilten Bezugs¬
scheine selbst beziehen können entweder beim
freien Handel oder aber bei Einkaufsgenossen¬
schaften . . .

Tie Mittel für ihre Aufgaben verschaffen sich
die Bezugsvereinigungen durch Erhebung von
Gebühren bei Entgegennahme der Bedarfs¬
anmeldungen.

Die B ; zugsvereinigung gliedert sich nach
unten hin in Landesstellen , die Ihrerseits wieder
-Ortsstellen unterhalten . Diese Stellen haben
keine eigentliche Rechtspersönlichkeit , sie sind
lediglich Verwaltungsorgane der Bezugsver¬
einigung . Die Ortsstellen nehmen die Anmel¬
dungen entgegen , prüfen sie und reichen sie
zur weiteren Behandlung den Landesstellen ein.
Tie Landesstellen reichen nach Zusammenstel¬
lung des Materials ihrer Bezirke das Ergebnis
an die Bezugsvcreinigung weiter . Diese stellt
dann den gesamten Bedarf zusammen , um
dann die zur Verteilung gelangende Menge
zn ernlitteln.

Die Träger der Ortsstellen sollen in erster
Linie die Fachinnungen bzw . Fachvereinigungen
sein , wo solche nicht bestehen, sind persönliche
Vertrauensleute vorgesehen.

Das vorstehend gekennzeichnete System hat
nach Meinung der von uns befragten Hand¬
werks - und Gewerbekammern und der Vertreter
des Handwerks im Beirat für die Uebergangs-
wirtschaft folgende Mängel:

1. Eine Mitwirkung der Handwerkskammern
bei der Organisation der Orts - und Landes-
stellen ist nicht vorgesehen , ebenso wenig beü
der Bezugsvereinigung selbst. Lediglich beit»
Bunde der Bezugsvereinigungen ist die Mit.
Wirkung des Handwerks - und Gewerbekammer'
tages wie des Zentralausschusses vereinigt^
Jnnungsverbände Deutschlands satzungsmäßi'
zngclassen . Eine praktische Auswirkung Hai

Die 0efdt)äftsItellen
dcrKMsvervänüc furftanduierK uuüSewcrbc
erteilen Kat und flusftunft und gewähren Bciftand
in allen Angelegenheiten des Ranflinerhs und Scwcrves. Benutzung für Jedermann.
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diese Bestimmung bisher noch nicht gehabt,
soweit der Kammertag in Frage kommt.

Nun ist die Organisation des Handwerks in
Innungen und gewerblichen Vereinen keines¬
wegs lückenlos; vielmehr ist der größere Teil
des Handwerks noch keinen Vereinigungen die¬
ser Art angeschlossen. Es fehlt daher in dem
System der Bezugsvereinigungen eine angemes¬
sene Vertretung des Nichtorganisierten Hand¬
werks . . .

Nach 8 8 der Satzungen der Bezugsvereini¬
gungen werden Streitigkeiten jeder Art , die sich
zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern
ergeben , durch eigene Organe des Vereins unter
Ausschluß des Rechtsweges entschieden. Hier
muß unbedingt zur Wahrung der Interessen
der nicht organisierten Handwerker die Hand¬
werkskammer kraft ihrer amtlichen Eigenschaft
beteiligt werden . . . .

Allgemein ist hier noch der Ministerial-
erlaß vom 28. April 1917 heranznziehen , der
ebenfalls der durch die amtliche Eigenschaft
der Handwerkskammern gebotenen Mitwirkung
der letzteren in ihrem Bezirke innerhalb der
wirtschaftlichen Organisation Rechnung trägt.

Auf diese Ausführungen Ew. Exzellenz
stützen wir uns , wenn wir das dringende
Ersuchen aussprechen, daß der Handwerks¬
kammer bei dem System der Bezugsvereini-
gungen die durch ihre behördliche Eigenschaft
als gesetzliche Berufsvertretung des Handwerks
gebührende Mitwirkung eingeräumt wird.

2. Ein,Mangel der Regelung für die Leim-
versorgnng ist weiter die Behandlung der Ge¬
nossenschaften. Zwar ist, wie wir sagten , der
Bezug des Leimes durch Genossenschaften frei-
gestellt . Aber als Großhändler sind nur solche
Genossenschaften anerkannt und zur Leinrver-
teilungsgenossenschast der deutschen Lcimgroß-
händler zu Berlin Kugelassen, die vor dem
Kriege gebildet waren und einen gewissen Min¬
destumsatz in den drei letzten Friedensjahren
aufzuweisen hatten . Darin liegt eine unge¬
rechte Benachteiligung der neugebildeten Ge¬
nossenschaften, die der «Ausdehnung des Ge¬
nossenschaftswesens zur dauernden Regelung
der Rohstoffversorgung des Handwerks schweren
Abbruch tut . . . .

3. Aus dem Handwerk selbst werden er¬
hebliche Klagen laut über die 'Gebührenrcgelung
innerhalb der Bezugsvereinigungen . . . . Vor¬
behaltlich der Beseitigung dieser Mängel , sind
wir der Ansicht, daß die einmal erfvlgte Rege¬
lung der Leimversorgung nicht geändert zu
werden braucht, allerdings in der bestimmten
Voraussetzung , daß eine Aenderung in der
Wirksamkeit der Bezugsvereinigungen zu ge¬
schäftlicher Betätigung unter allen Umständen
unterbleibt . . . .

Die Frage wie sich die Bezugsvereinigun¬
gen in die vom deutschen Handwerks - und
Gewerbekammertags als der berufenen Ver¬
tretung des deutschen Handwerks geplante -Or¬
ganisation der RoUtoffversorgung des Hand¬
werks einordnen läßt , beantworten wir wie
folgt : Der Arbeitsplan des Kammertages stellt
als leitenden Grundsatz auf , daß für die Roh ° -
stoffversorgung des Handwerks niemand in der
Wahl seiner Bezugsquellen beschränkt oder be¬
hindert werden soll. Er steht also von einer
geschäftlichen Regelung der Rohstoffversorgung
ab . die dem freien Ermessen des Einzelnen
oder der wirtschaftlichen Organisation des
Handwerks überlassen wird . Lediglich die
Sicherstellung eines angemessenen Anteils der
staatlich bewirtschafteten Rohstoffe für das
Handwerk und ihre gerechte Verteilung an die
einzelnen Verbraucher ist beabsichtigt. . . .

Wenn nun die Bezugsvereinigung gleichfalls
nur die Aufgabe der Entgegennahme von Roh¬
stosfanmeldungen und Ausgabe von Bezugs¬
scheinen aussühren soll, dann kann sie unschwer
in den Arbeitsplan des Kammertages ein-
gesügt werden. Sie ist eigentlich schon in dem
Augenblick eingefügt, wo nach unserem obigen
Vorschlag die Handwerkskammer im System der
Bezugsvereinigung die ihr gebührende Stellung
Angewiesen erhält . . . .

Gegen einen weitergehenden Ausbau der
Bezugsvereinigung etwa zu dem Zwecke ge¬
schäftlicher Betätigung müssen wir uns mit

Nummeri> U_v_
aller Entschiedenheit wenden. Wir halten es
für sehr bezeichnend, daß die Mitglieder des
Beirats für die Uebergangswirtschaft , die wir
zur Sache gehört haben, ebenso wie die Mehr¬
zahl der Mitglieder unseres geschäftsführenden
Ausschusses, übereinstimmend das Bedenken g-e-
-äußcrt haben , daß die Bezugsvereinigung zu
geschäftlicher Betätigung ausgebant werden
sollte. . . .

Nach übereinstimmender Meinung dieser
Herren , denen sich der Kammertag vollinhalt¬
lich anschließt , wird beabsichtigt, das System
der Bezugsvereinigung über die Leimversor¬
gung hinaus allgemein der Rohstoffversorgung
des Handwerks nutzbar zu machen Und ferner
der Bezugsvereinigung geschäftliche Aufgaben
zu überweisen . Tatsächlich ist ja auch die
Satzung der Bezugsvereinigung geeignet, diese-
Bedenken zu stützen: Sie spricht im 8 1 von
Roh- und Hilfsstoffen ganz allgemein , und
sie überläßt die Form ' ihrer Hilfsbetätigung
jeweiliger besonderer Vereinbarung . . . .

Bekanntlich ist das System der Bezugs-
Vereinigung angeregt und wesentlich ausge-
bildet worden durch Herrn Kükelhaus in Essen.
Er arbeitet bewußt darauf hinaus , der Innung
geschäftliche Aufgaben zu überweisen . Auf die¬
sen Weg ist er getreten mit der Form der Werk¬
vereinigung . Er geht diesen Weg zielbewußt
weiter mit der Form der Bezugsvereinigung.
Dieser Weg führt bewußt ab von der Genossen-
schaft, denn Herr Kükelhaus ist ein grundsätz¬
licher Gegner der Genossenschaft. Wir halten
es daher für unsere Aufgabe, von vornherein
ans die Bedenken hinzuweisen , die wir gegen
die mißbräuchliche Ausgestaltung der Bezugs¬
vereinigung zu geschäftlichen Zwecken haben.

Jedenfalls gibt uns die Frage der Bezugs-
Vereinigung Und des befürchteten Ausbaus
für die Rohstoffversorgung des ' Handwerks
schlechthin die erwünschte Veranlassung , Ew.
Exzellenz dringendst zu bitten , für eine Klä¬
rung der 'schon lange bestehenden Unklarheiten
hinsichtlich der weiteren Entwicklung der wirt¬
schaftlichen Organisation des Handwerks ein¬
zutreten . s

Ew. Exzellenz haben in Uebereinstimmung
mit der Anschauung des Kammertages den Er¬
laß 28. 4. v. I . über die wirtschaftliche Be¬
tätigung der Handwerkskammern heraus ge ge¬
ben,- worin eine geschäftliche Betätigung der
Kammern in völliger Uebereinstimmung mit
ihren öffentlich-rechtlichen, behördlichen Cha¬
rakter znrückgewiesen, gleichzeitig aber der
Kammer die ihr gebührende Mitwirkung in
der wirtschaftlichen Organisation des Hand¬
werks vorgezeichnet wird . Ew . Exzellenz haben
in diesem jErlaß die vom Kammertag aufgestell¬
ten Richtlinien für die wirtschaftliche Organi¬
sation des Handwerks wiederholt anerkannt.
Gegen diese Richtlinien arbeitet die Organisa¬
tion des Herrn Kükelhaus bewußt au . sei es
mit der Werkvereinigung , sei es mit der Be¬
zugsvereinigung . Beide Formen werden auf¬
gebaut auf der Innung , der doch nun einmal
vom Gesetzgeber hinsichtlich der geschäftlichen
Betätigung ganz bestimmte Schranken gezogen
sind. Es scheint Uns die höchste Zeit zu sein,
daß die Regierung ebenso wie die Handwerks¬
kammern auch die Innungen an die gesehlicheu
Grenzen ihrer Betätigung erinnert . Nur dann
wird die Ruhe im Handwerk wieder eintreten,
die durch die Sonderorganisatwn des Herrn
Kükelhaus mehr als genug erschüttert ist. . . .

Tie Form der Werkvereinigung ist ungesetz¬
lich hinsichtlich ihrer Verbindung und der Ver¬
knüpfung geschäftlicher Risiken der Geiwssen-
fchaft mit der Innung . Tie geschäftliche Be¬
tätigung der Bezugsvereinigung wird sobald
sie lediglich auf der Innung sich anfbaut und
mit dieser verquickt wird , ebenfalls ungesetz¬
lich. . . . So harmlos ' an sich die bisherige
Aufgabe der Bezugsvereinigung erscheint, so
bedenkliche Folgen kann ein weiterer Aufbau
zu geschäftlicher Betätigung in der Rohstoff¬
versorgung des Handwerks zeitigen.

Wir gestatten uns -ganz ergebenst daraus
aufmerksam zu machen, daß doch die berufenen
Vertretungen des Handtverks , die Handwerks¬
kammern, die Genossenschafts- und Jnnungs-
verbände, geschlossen die Richtlinien für die

wirtschaftliche Organisation des Handwerk
aufgestellt haben, die auch Ew. Exzellenz Billij
gung gesunden haben . An diesen sorgfältig
erwogenen Richtlinien der berufenen gesetzt
lichen und wirtschaftlichen Vertretungen de»
Handwerks sollte unter keinen Umständen zw
gunsten der Sonderbestrebnngen eines' einzel,
neu. Mannes gerüttelt werden.

Die Bestrebungen des Herrn Kükelhan«
gehen dahin , dem Jnnungsverbande möglich«
viele _Rechte zu überantworten , so daß er
schließlich die maßgebende Vertretung de?
Handwerks wird . Die Innung als die Trägern
der gesamten Gemeinschaftsarbeit im Hand
werk, der Jnnungsverband als die umfassend
Vertretung dieser Vereinigungen , das ist da!
Ziel , das sich Herr Kükelhaus bei seinen Orga
uisationsplänen stellt. Wenn nun die geschäst
liche Betätigung der Handwerkskammer mi
Recht voir Ew. Exzellenz als mit dem be
hördlichen Charakter der Kammer nicht ver¬
einbar bezeichnet wird , so trifft dieses' Beden¬
ken in eben derselben Weise den Jnnungsver¬
band , ja viel mehr , während der Handwerks¬
kammer die Aufgabe der allgemeinen Inte«
essenvertretungen des Handwerks Vorbehalte»
worden ist, sind der Betätigung des Innung ?»
Verbandes ganz bestimmte Grenze, ! gezogen

Ebenso wie durch Herrn Kükelhaus uni
seine Bewegung der Jnnungsverband der Hand¬
werkskammer entgegengesetzt wird , so bemüht
er sich jetzt, für seine Werkvereinigungen , viel«
leicht auch für die auszubauenden Bezug ?-'
Vereinigungen einen besonderen Revisiousvex»
band zu erreichen, den er den bisherigen ($■
Nossenschaftsverblinden gegenüberstellen will .^

Zweifellos kann die wirtschaftliche Betäti -i
gung des' Handwerks die fachliche Grundlage
nicht entbehren . Das ist schon in unsere,,
Richtlinien für die wirtschaftliche Organisativv
des Handwerks anerkannt worden . Gerade uni
deswillen halten wir eine vertraue,lsvolke Zu¬
sammenarbeit von beruflicher und Wirtschaft
sicher Organisation für unerläßlich . . . .

Sofern die Bezugsvereinigung lediglich ah
die Zwecke der Bedarfsfeststellung . Äumeldun«
und der Verteilung von Bezugsscheinen sich be¬
schränkt, vermögen wir ihr grundsätzliche Be¬
denken entgegenzustellen . Wir müssen lediglic!
verlangen , daß die Bezugsvereinigung sich den«
Arbeitsplan des Kammertages einorduet , bei
die gesamten Kräfte des Handtverks für des
gleichen Zweck in einheitlicher Richtung be¬
stätigen will . Hierzu erbitten wir die Üntev
stützung Ew. Exzellenz.

Wir wenden uns entschieden gegen jedl
Absicht der geschäftlichen Betätigung der Bo
zugsvereinigungen unter Hinweis auf das Nie
gesetzliche dieser Tätigkeit wegen der Berbin-
düng mit der Innung . Ew . Exzellenz ersuch«»
wir dringend , die von uns erbetene CntschsD
düng treffen zu wollen , die endlich Ruhe fu
die weitere Organisation im Handwerk sch
fen soll. (Blälttr für dar
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Antrag auf Aukvcvung
flcs Befatngungsnad&umfes

in Oesterreich.
(Schluß.)

Die Wiederholung derartiger Wahrnehmu»
gen führte dahin , daß auch in Tentschlai
der Zauber des österreichischen Befähigung^
Nachweises zu verblassen begann , dagegen d<
Gedanke einer Erweiterung des freiwillige
Befähigungsnachweises an Ausbreitung
wann , besonders hinsichtlich einer Wer
erhöhnng für den Meistertitel . Der Verba «!
Deutscher Gewerbeveretne erhob auf seiutz
Hauptversammlung im Jahre 1904 zu Straß
bürg i. Elf. entschiedenen Widerspruch gegÄ
die uns Einführung des allgemeinen obligatorr
scheu Befähigungsnachweises für das Handwer
gerichteten Bestrebungen , empfahl jedoch de>
Reichsregierung zur Förderung des Handwerk
nur solchen Handwerkern , welche den Meiste»
titel führen dürfen , das Recht zur Anleit,
von Lehrlingen zu gewähren und ferner bes
Vergebung von öffentlichen Arbeiten die M
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indtverlz prüften Meister bei Gleichwertigkeit der Lei-
nz Bill « stimgen den ungeprüften Handwerkern vor-
orgfältig zuziehen.
n ge setz. Einen ähnlichen Beschluß faßte der zu
igcn des gleicher Zeit in Lübeck versammelte Fünfte
nden zu< Deutsche Handwerks - und Gelverbekaminertag,
K einzeü jedoch mit der weiteren Forderung des Be¬

st fühigungsnachweises für das Bauhandwerk,
iikelhaus Ein Jahr später , 1905, lehnte der Sechste
möglich » Deutsche Handwerks -- und Gewerbekammertag
daß er zu Köln die Forderung des Besähigungsnach-
tng oes weises für sämtliche Handwerkszweige als unter
Trägerin den heutigen Verhältnissen unerreichbar ab,
rt Handi wünschte jedoch, daß der Meistertitel mit grö-
ifassendt ßeren Rechten ausgestattet und im Baugewerbe
; ist daß ein Befähigungsnachweis eingesührt werde zum
»n Orga » ausreichenden Schutze für diejenigen Gewerbe,
geschäst « bei denen Gefahren für Leben ünd .Gesundheit
ner mit in Betracht kommen.
dem be4 So rückten sich mit diesen Beschlüssen die
tcht ver -ss Gewcrbevereine und die Verfechter der Zwangs-
} Beden « organisation etwas näher , doch konnten sich
ungsver - erstere für einen Befähigungsnachweis im Buu-
udwerkH gewerbe nicht aussprechen , weil sie darin nur
l Inter - den ersten Schritt zum allgemeinen Zwaugs-
-behalteiE befähigungsnachMis erblickten , eine Ab-
nnungs » schlagszahkung " . worüber auch besonders die
gezogen , deutschen Handwerkerbünde keinen Zweifel
ins unts ließen . Diese sowie die Jnnungsausschüsse kehr-
erHand ' ten nunmehr ihre vereinigten Waffen gegen

bemüh « den Kölner Beschluß des Deutschen Handwerks-
len, viel - ünd Gewerbekammertages mit der Behauptung,.
Bezugs das deutsche Handwerk fordere in überwiegeu-
ionsver « der Mehrheit die gesetzliche Einführung des all-
lgen Gttz gemeinen Befähigurlgsnachweises . Hinsichtlich
n will . ) der Einführung desselben nur für einzelne-

Betritt - Baugewerbe waren die deutschen Gewerbever-
cundlage eine der Ansicht , daß die zu beklagenden Bau -«
unsere » ünfülle weniger auf Mangel an Fachkennt-

nissen zurückKuführen seien , als auf Leicht¬
sinn und Gewinnsucht gewissenloser Bauunter -,
nelimer , auf Nichtachtung der Unfallverhütungs-
Maßregeln , Verwendung minderwerter Bau¬
stoffe usw . Auch hier gab die Entwicklung der
Gesetzgebung dem Standpunkte der Gewerbe-
Vereine Recht , das Gesetz iwm 7. Januar 1907,
für das Baugewerbe bestimmt , sieht ein Unter¬
sagungsrecht gegenüber unzuverlässigen Bau¬
handwerkern vor , wobei der Grundsatz der Ge -,
werbesreiheit ebenso unangetastet blieb , wie im
Gesetz über den sogenannten kleinen Befähi¬
gungsnachweis vom 30 . Mai 1906 . Nach letz¬
terem steht das Recht, Lehrlinge ansznbilden,
jetzt nur noch solchen Handwerkern zu , die den
Meistertitel .führen und den Voraussetzungen
des § 129 der Reichsgewerbeordnung ent¬
sprechen . — Damit scheint vorläufig in Deutsch¬
land der Kampf mm den Befähigungsnachweis
zur Ruhe gekommen zu sein , wie lange , mag
dahingestellt bleiben , aber der gute Wille zur
Verständigung ist bei den verschiedenen Hand¬
werksorganisationen gewachsen , die Erfolge
dieses Befähigungsnachweises sprechen eine
deutliche Sprache . Die Gesellen - und Meister¬
prüfungen wiesen von Jahr zu Jahr steigende
Zahlen auf . Die erhöhten Anforderungen an die
Prüflinge ließen neben der Haudtverkslehre
den Wert der Fachschulausbildung an Aner¬
kennung gewinnen . Man konnte mit dieser Art
des Befähigungsnachweises zufrieden sein , es
ließ sich daraus weiter bauen , besonders in der
Verbesserung des Fachschulwesens , der Hebung
des Ansehens der gewerblichen Unterrichts¬
anstalten hinsichtlich ihrer Berechtigungen bei
iwn Gesellen - und Meisterprüfungen , des Ein¬
jährig -Freiwilligen Dienstes der Handwerker,
wobei . ein Zusammenarbeiten des Deutschen
Handwerks - und Gewerbekammertages mit dem
Verbände Deutscher Gewerbevereine und Hand¬
werkervereinigungen , sowie dem deutschen Ge-
wrrbeschulverband erzielt wurde.

Tie im Jahre 1901 zu Darmstadt geprägte
Losung „ Erneuerung des Handwerks von innen

ligatori heraus " führte mit den Jahren zu einer er-
andwer weiterten großzügigen Auffassung des Befälst-

gungsnachweises , weniger für den einzelnen
Mecher . als für den ganzen Stand , der sich
"krerts vor dem Weltkriege zu großen wirt¬
schaftlichen Unternehmungen zuscimmetizuschlie-
mn begann in Form von Aktiengesellschaften,
Genossenschaften , Lieferungsverbänden , föer-
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dingungsstellen usw . Unter der harten Not¬
wendigkeit der Kriegsereignisse erwiesen sich
diese jungen Gebilde in hohem Maße aus-
bildungsfähig , die meisten haben ihren Befähi¬
gungsnachweis erbracht und die Feuerprobe
bestanden . Es ist das Verdienst der deutschen
Landwerks - und -Gewerbekammern , mit rich¬
tigem Blick ünd Geschick die Zeitverhältnisse
wahrgenommen zu haben , um das deutsche
Handwerk auf die Bahn zu führen , die einzig
und allein den Wettbewerb zwischen Groß¬
betrieb und Handwerk für letzteres erträglich
zu gestalten vermag , den der früher so heiß
erstrebte allgemeine Befähigungsnachweis nur
erschwert und zu Uuguusten des Handwerks
entschieden hätte . Die deutschen Gewerbeoer-
cine habeu nach dieser Richtung von jeher
gearbeitet , sie haben zumteil schon um 1880
die freiwilligen Gesellenprüfungen ausge¬
nommen , sind für das Genossenschaftswesen
eingetreteu , waren Gründer von Gewerbe¬
hallen , Gewerbeschulen und vertraten stets die
Ausfassung einer Erneuerung des Handwerks
von innen heraus : einer allgemeinen Zwangs-
organisation und der daraus erwachsenden
schroffen Scheidung von Fabrik und Handwerk
konnten sie ihre Stimme nicht leihen . Tie in
Oesterreich durchgekosteten Erfahrungen sind
somit dem deutschen Handwerk durch den Wider¬
stand der Regierungen , der Gewerbe - und . Hand¬
werkervereine und der wachsenden Erkenntnis
der neuen reichsgesetzlicheil Handwerksvcr-
tretung erspart geblieben . Noack.

Kurze Mitteilungen.
Zugehörigkeit der Wäsch cs chncidcrei

zum Handwerk
Ter Bund der Handwerkcrinnen von Groß-

Berlin , dem auch die Wäscheschneiderinncn angc-
schlosscn | tni , hat dem Minister für Handel und
Gewerbe die Bitte überreicht , die Wäsche¬
schneiderei den Ha -ndwerkerschutzge-
fetzcn unterstellen zu wollen,  nne das
bereits in süddeutschen Staaten geschehen ist. Der
Bund begründet diese Bitte durch die Notwendigkeit
der Heranziehung eines ' Qualitätsarbeiterinnenstan¬
des für Wäscheschneidcrei . Ordnungsmäßige Lehr¬
linge . Gesellen und Meisterinnen müssen entstehen,
wenn die deutsrlse Wäsche-Industrie den Wettbewerb
von Paris nach dem Kriege siegreich bestehen soll
und wenn die deutschen Frauen endlich den Wert
der deutschen Wäsche-Industrie erkennen und auch :m
Frieden im Jnlande kaufen sollen.

Ueber Tari sverhandlungcn im Maler¬
st ekverb  c

berichtet „W . T . B ." folgendes : Am 7 . ünd 8 . Fe¬
bruar 1918 haben im Reichswirtschaftsamt unter
der Leitung des -Geheimen Obcrrcgierungsrats
Siesart Verhandlungen zwischen dem Hauptver¬
band deutscher Arbeitgeber - Perbände im Malerge¬
werbe und dem Bund deutscher Dekorationsmaler
einerseits und denr Verband der Maler , Lackierer.
Anstreicher , Tüncher und Weißbinder Deutschlands,
dem Zentralverband christlicher Maler ünd verwand¬
ter Berufsangehöriger Deutschlands und dem Ge-
werkverein der Maler , Lackierer , Anstreicher und
graphischen Berufe Deutschlands (Hirsch -Diinckcr)
andererseits stattgeiunden . Die Verhandlungen , die
beiderseits in versöhnlichem Geiste Und mit vollem
Verständnis für die gegenwärtige Lage der Ver¬
hältnisse geführt wurden , haben zu einer vollen
Verständigung geführt , die allerdings noch der Ge¬
nehmigung der zuständigen Perbandsstellen bedarf.
Rach sder getroffenen Vereinbarung werden der
Reichstarifvertrag sür das Malergcwerbe und die
übrigen Abkommen zwischen den genannten Ver¬
bänden unverändert bis -zum 15 . Februar 1919
verlängert . Die Gehilfen erhalten vom 15 . März
1918 an eine neue (dritte ) Teuerungszulage , die
in Städten von mehr als 100 000 Einwohnern'
15 Pfg ., im übrigen 10 Pfg . für die Arbeits¬
stunde beträgt . Auf diese Zulage werden die seit
dem 1. Oktober 1917 vereinbarten Sonderzulagen
angerechnet . Am 1. Juni 1918 tritt eine weitere
allgemeine Erhöhung der Teuerungszulagen um
5 >Psg . ein . Verhandlungen zwischen den Ge¬
hilfenverbänden und dem Westdeutschen Malerver-
band stehen unmittelbar bevor und sollen glesch-
falls im Reichs 'wirtschaftsämt stattfinden.

KechtLMge.
Die JnvalidenversicherungsPflicht

der Militärrentenempsänger.
(Nachdruck verboten ).

Gemäß § 1237 der Reichsversichcrungzordiuulgl
wird bekanntlich aus seinen Antrag von der Ber-
sichcruiigspftichr befreit , wem von dem Rdiche, einem
Bundesstaat , einem Gemeindeverband usw . Ruhe¬
geld , Wartegeld oder ähnliche Bezüge im Mindest-
betrage der Invalidenrente und daneben Anigart-
schaft auf Dinlerbliebenensürsorge gewährleistet ist.

In einem vorn Reichsversicherungsamt entschie¬
denen Falle handelte es sich nun darum , ob die
aufgrund der Bestimmungen des Mannschaftsvcr-
versorgungsgcsetzes gewährte Militärrcnte als „ ähn¬
licher Bezug " im Sinne des § 1237 der Reichs-
versicherungsordnung anzusehen und demgemäß der
Empfänger der Militärrente von der Juvaliden-
versicherungspflicht frei fei. Das Reichsoersiche-
rungsamt hat diese Frage vern/int.  Bei einem
pensionsähnlichcn Bezüge im Sinne des 8 1237
müsse eS sich — so heißt es in den Gründen — um
einen Bezug handeln , der , ' wie das Ruhe - und
Wartcgcld , aus der früheren Beschäfti¬
gung  des Bezugsberechtigten erwachsen ist. Bon
diesen pensionsähnlichen Bezügen unterscheiden sich
die Mililärrenten erheblich , denn sie werden nicht
aufgrund einer längeren dienstlichen Tätigkeit , son¬
dern sür eine durch den Militärdienst herlieigesührte
körperliche Beschädigung gewährt . Sie sind daher
in ihrer Höhe von dem leweiligen körperlichen Zu¬
stande des - Bezugsberechtigten abhängig und falten
mit der Wiedererlangung der vollen Erwerbssähig-
keit fort . Es kommen hauptsächlich Kriegsbeschädigte
in Betracht , die im rüstigsten Mannesalter stehen,
und sür deren Lebenshaltung — trotz der körper¬
lichen Beschaffenheit , für die sie die Militärrente
erhalten — nicht die Militärrente allein , sondern
auch der Verdienst aus der trotz der Kriegsbeschädi-
gung ausgeübten Erwerbsfähigkeit maßgebend ist.
Es wäre sehr bedauerlich , wenn diese Kriegsbe¬
schädigten infolge Befreiung von der Versicheruugs-
pslicht die Vorteile der Invaliden - und Hintcr-
bliebenebversicherung nach der Reichsversicherungs-
vrdnung verlieren würden . Vielfach handelt es sich
um P̂ersonen , die gerade infolge ihrer Kriegsbe-
schädigung der Invalidität nahe stehen, und die nach
cingetretener Invalidität neben ihrer Militärrcnte
noch 1>ic Invalidenrente erhalten würden , wenn sie
nicht von der Bersicherungspflicht befreit worden
wären und ihre Anwartschaft ans Rente insolgedesfen
verloren hätten . Auch die Vorteile des Heilver¬
fahrens , das für Kriegsbeschädigte bei ihrer ge¬
schwächten Gesundheit von besonderer Bedeutung ist,
würden fortfallen . Ganz besonders schwer träfen
diese Folgen solche Kriegsbeschädigte , bei welchen
nach erfolgter Befreinng von der Versicherungspflicht
eine zum Fortfall der Militärrente führende wesent¬
liche Besserung der Erwerösfähigkcit eintritt . Wer¬
den solche KriegsbefchSdigte später aus anderen
Gründen invalide , bevor sie erne neue Wartezeit er¬
füllt haben , so erhalten sie weder Militär - noch In¬
validenrente . DaS aber hat der Gesetzgeber nicht
gewollt . (Reichsversicherungsamt II . 4465/17 .)

Kur den Kreisoerbänden.
Kreisvervand Höchsta. M.

Am Sonntag , den 10 . März , nachm. 2 'S Nhr,
findet im oberen Sälchen des „ Antoniterhofs " in
Höchst «ine Kreisverfammlung statt mit folgendcr
Tagesordnung:

1 . Vortrag des Herrn Reallehrers Kahl aus Tarm-
stadt über „Die Wiederaufrichtung des deutschen
Wirtschaftslebens nach dem Kriege " .

2. Beratung der Satzungen für den Krcisverband.
8 . Wahl eines Geschäftsführers für die Gcschästs-

stelle des Kreisverbandes.
4t. Wünsche und Anträge.

Zu der Versammlung haben nicht nur die Ab¬
ordnungen der angeschlossenen Gewerbevereine , ge¬
werblichen Vereinigungen , Innungen und Genossen¬
schaften , sondern alle Gewerbetreibenden und Hand«
wcrkcr des Kreises Höchst Zutritt.

Aus den loualorreineu.
Montabaur.

Der Gewerbeverein veranstaltete am Sonn¬
tag , den 16 . d. M -. einen Vortragsabend , nobel
Herr Lehrer Noll über das Thema : „Wohnungs¬
not in Montabaur , Mittel zu ihrer Abhilfe " , sprach.
Der Vorsitzende , Herr G . Sauerborn , begrüßte
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die erschienenen Mitglieder und Gäste und sprach
lern Bedauern aus , daß die Versammlung in An¬
betracht der für unsere Stadt so wichtigen , zur
Beratung stehenden Angelegenheit , einen nicht stär¬
keren Besuch auswies . Es waren etwa 50 Personen
anwesend . Er begrüßte insbesoirdere Herrn Kreis-
lugcndpfleger Bertsche , welcher bereitwilligst dem
Wunsche des Vorstandes nachgekommen sei, um
durch ausgewählte Lichtbilder den Bürtrag zu er¬
gänzen . Aus dem ausführlichen , mit reichen ! Ma¬
terial ausgearbeiteten , höchst interessanten Vortrag
sei folgendes mitgeteilt : Der Redner ging von der
Tatsache aus , daß in Deutschland während des
Krieges -das heiratsfähige Alter um drei bis
vier Jahre vorgeschritten sei, aber während des
Krieges infolge Arbeits - und Materialmangel die
Herstellung neuer Wohnungen geruht habe . Nack
der .Rückkehr unserer Krieger würde ein Woh-
nungsmangel eintreten , der besonders letztere treffen
und bei ihnen die ärgste Mißstimmung Hervor¬
rufen würde , wenn sie sähen , daß zu ihrer Auf¬
nahme in der Heimat auch nicht die geringste
Fürsorge gewaltet habe . Diese Befürchtung hege
auch chie Staatsregierung und darum habe sie
eine , Verfügung an alle Städte und Gemeinden
ciiaisen , daß dieser Frage die größte Sorgfalt zuzu-
wenden und schon jetzt Vorsorge zu treffen sei,
dieser drohenden Wohnungsnot zu begegnen . Zu
diesem Zwecke müßten die Stadtverwaltungen früh - -
zeitig das mutmaßliche Bedürfnis an Wohnungen
nach dem Kriege seststellen , das nach Maßgabe
der Verhältnisse in den einzelnen Orten sehr ver¬
schieden sein könne , und dementsprechend die nötigen
Maßregeln , die näher erläutert wurden , treffen
Hieraus ergebe sich für den hiesigen Platz die Frage:
War , n Montabaur eine Wohnungsnot vorhanden?
^zst sie zur Zeit noch und wie wird es nach dem
Kriege sein ? Wer in seinem eigenen Hause sitze,
fnr den gäbe cs freilich keine Wohnungsnot , wer
ober nicht das Glück habe , ein solches zu be¬
sitzen, der werde die Frage unbedingt beiahen . Rcd-
ner behandelte nunmehr die Wohnungsverhälinisse
m Montabaur , die Entwicklung der Stadt in der
Vergangenheit und die mutmaßliche zukünftige Ent¬
wickelung . Er empfahl den Ankauf von Bauge-
lande durch die Stadt , Schaffung einer Grundbuch-

deren Mittel durcki eine Anleihe aufgebracht
werden müssen und die Vergebung der Grundstücke
in Erbpacht nach Maßgabe des Erbbaurechtes , das
m vielen Städten schon mit großem Vorteil an-
gewandt worden sei. Um auch Minderbemittelten
das Bauen zu ermöglichen , müßte für Bereitstellung
zNcitstellrger Hypotheken gesorgt werden . Indem
man bei der Vergabe von Gelände und Geld die
Krieger in erster Linie berücksichtige , erlange man
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d?e notwendigen Kriegerheimstätten .' Nun folgte
die Vorführung einer großen Anzahl von Lickt-
bildern von Siedlungshäusern ans Höchst, Sayn und
Esfen , zu der Herr Kreissugendpfleger Bertsche dm
Lichtbilderapparat des Kreises in liebenswürdiger
Weise zur Verfügung gestellt hatte . In der nun
folgenden Diskussion , die wegen der vorgerückten
stunde leider nur sehr kurz sein ' konnte und in
die Herr Bürgermeister Reis , Herr Kreisingend-
Pfleger Bertsche , sowie der Vorsitzende Herr Sauer¬
dorn umgriff , wurden noch Bedenken gegen die
vorgebrachten Vorschläge vorgebracht und die Be¬
deutung der Wohnungsresorm vom Standpunkte der
Jugendpflege wie des gewerblichen Mittelstand 's
und in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung
klargelegt . Der Vortrag des Herrn Lehrer Roll,
wie auch die schönen Lichtbilder des Herrn Bertsche
fanden lautesten Beifall . Der Vorsitzende dankte
den beiden Herren in besonderer Weise und sprach
den Wunsch aus , daß die Stadtvericaltung dieser
so wichtigen Angelegenheit wärinste lliiterstntzuna
zuteil werden lassen möge.

Gerniiei»-er jtjjip Zeit
i» der viele gewerbliche Betriebe
zur Fabrikation neuer Arti , l
Übergehen, weil die bisher ange-
fertigten weniger gut gehen, oder
deren Absatzgebiet verschlossen ist

Werde« neue NkziiMMeil
— — gesucht, ui— - -

Jetzt verspricht deshalb eine wie¬
derholte Anzeige gute » Erfolg , zu«
mal wenn Sie in dem „Nass.
Gewerbeblatt " erfolgt , das in
12 500 gcwerbl. Betriebe Nassaus

gelangt.

Aus Nassau.
Dotzheim.

Fürsorge Zür die heimkehckenden
Krieger.  Unter dem Vorsitz des Bürgermeisters
Sporkhorst hatten sich Vertretungen der Gemeinde-
wrperichasten , Lehrerschaft und Geistlichkeit , der
Landwirtschaft , der Industrie , des Handw -erks und
der selbständigen Gcivcrbetreibenden zu einer Be-
lprechung im Rathaus eingesunden , um Mittel und
Wege zu finden , um allen denen eine Existenz-
mvglichkeit  zu versoffen , die der Krieg mitten
aus ihrer Tätigkeit hcrausgerissen und die bei
ihrer Rückkehr in eine traurige Lage kommen , vor
allem aber das selbständige Handwerk . Ein Ver¬
treter der hiesigen Industrie gab die Versicherung
ab , daß . alle Jndnstrieunternehnnmgm am Platze
dre Sache finanziell aufs weitestgehende unterstützen
und fordern werden . Das gleiche müsse von allen
Enverbsgruppen und besonders von unserer Land¬
wirtschaft ermartet werden . Dem selbständige » Hand¬
werk, das unter dem Krieg große Not leidet , möge
man jetzt mit Ueberweifung von Aufträgen unter
dre Arme greifen . Sämtliche Teilnehmer sprachen

sich für die Bildung einer H i l f skw m m i 1 s io ir!
aus und 30 Herren wurden dafür gewählt . Bürger¬
meister Sporkhorst wurde zum Vorsitzcnoen be,
stimmt.

Suchcrfchau.
Zwangssyndikate und Staats-

mvnopole.  Von Otto Brandt . 1018 . 8°,
Preis 1,50 Mark . Reichsvcrlag Hermann Kal-
koff , Berlin -Zehlendorf -West , Grunewaldallee 3h
— Mit den Steueraufgaben der Zukunft rückt
uns auch das Problem der Monopole immer
näher . Die Höhe der Kriegsschulden hat Staats¬
monopole zum mindesten in den Bereich der
Möglichkeit gezogen . Es wird deshalb allen
steuerpolitisch interesiiertcn Kreisen eine gründ¬
liche Information über diesen Gegenstand und
seine verschiedenen Seiten willkommen sein.
Tic Aufgabe einer solchen Information erfüllt
in hohem Maße die soeben erschienene Schrift.

£rj

3 “ bezieh?» durch jede Buchhandlung
oder dt rf vom Verlag Hermann
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Fernsprecher : Nr 14S ZU Mierbaöen Geschäftslokal : Adolfstr . 5
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

Besitz Bilanz zum SI. Dezember 1917

unter besond. Berücksichtigung
der werkvätte Suckstührung
sowie des gesamt. Rechinings-

lmd KalkttlationSwesens.
B .arbeitet von Franz Kern,

Fortbiidnngslrdulinspeklor
in Wiesbaden.

Teil A : Erl Silierung Mil
Lehrgang. 48 Seiten Oktav,
init Sachregister , gebd. 1 Mk.,
für die Hand des Lehrers so-
wohlwiezmn Selbstunterricht.
Teil 8 : Uehungrheft für
Unterricht,Zwecke. ?4 Seiten
Folio , mit zahlreichen Miister-
Vor rucken, zum Gebrauch in
den Schulen und zum Selbst-

umerricht , 1.20 Mk.

Schulden

Kassenbestand.
Wertpapiere.
Geschäftsanteil Bei der Vereinsb.
Ansstände . . . ^ .
Warenbestand.

M 4
210. 25

1 446.25
300 . -

53 835 . 10
352 .60

56 144.20

Geschäftsanteile der Mitglieder
GesetzlicheRücklage.
Kaution der Mitglieder . . .
Dartehrn an Mitglieder . . .
Schulden bei den Mitgliedern
Schulden b d. Vereinsb . Wiesb.
E '.übrignng.

Jl  4
13 530 .—

80.
2 175.

18 224 .15
12 815 .26

1 737 40
7 582 .39

56 144.20

Mitglieder -, Geschäftsanteils - und Haftsummenbewegung.
neu’iiiiuir E -»l. mit 104 Anteil. M3  885— Stainmeinl . sowie M 31200 Haftsnmmeqii  neu hinzu: 50 „ „ so _ „ s 645.— „ .. „ isvoo ..

Sionb am 31. Sei . 1917 : 154 Mikgl . mit 154 « » teil . -rfii53 >.- © tummcinl . foraie JUüwj  Onftfttmiiit
y** icqeioeit ans : b „ 5 „ „ 2k». — „ „ , j 500

Uebergang in 1Ö18: 149 Mitgl . mit 149 Anteil . Stanimeinl . sowie ^ 4470 ) Haftsumme

Liefe »ngrgtlioffknschcht für da, 8chneiberhandw«rk
Wiesbaden , 31. 12. 1917 dsr fre .s: Wiesbaden Stadt und Land. Rheingan,

St .GoarShanseilu .Untcrtanmlszu Wiesbaden EGmvH.
Merkator . Schmitt '. Steios . °

Vorstehende Bilanz wurde heute von uns geprüft und richtig befunden
Wiesbaden , re . I - ,in ar 1918 Die Mitglieder dcS An  f fi  ch 13 r q t e 3t

._ Ch . Cichuianll . Gg . Best . Ad . HaaS . Jof . Becker.

tlossaulschz Landesbanh
Hossaalsche Spartaasse

Wiesbaden , Rheinstraße 44. — Fernruf 833 844, 893, 6172.
Mundeisicher , unter Garantie des Bezirks verbandes des Regierungsbezirks Wies¬
baden . Die Nassauische Landesbank ist amtliche Hinterlegungsstelle lürMündel-
vermögen . Reichsbankgirokonto . - Postscheckkonto Frankfurt am Main Nr . 600.
28 Filialen (Landesbankstellen ) u .208 Sammelstellen im Regierungsbezirk Wiesbaden

30 Sammelstellen in Frankfurt und seinen Vororten.

Mündelsichere Anlagen
in Schuldverschrei ungen der Nassauischen Landesbank
auf Sparkassenbücher der Nassauischen Sparkasse,
auf gebührenfreien Veizinsungskonten täglich fällig oder unter Festlegune mit

Kündigungsfrist . & 6

Darlehen und Kredite in laufender Rechnung
^ gegen Hypothek , Bürgschaft oder Verpfändung von Wertpapieren,

ferner an Gemeinden und öffentliche Verbände mit oder ohne besondere Sicherstellung
Sonstige Geschäftszweige

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (offene und geschlossene Depots)
Vermietung verschließbarer Schrankfächer,
An- und Ver auf von Wertpapieren , Einziehung von Wechseln und Schecks.
Einlösung fälliger Zinsscheine . ’

Nassauische Lebensversicherungs « Anstalt
Behördliches Institut des Bezirksverbandes des Regierungsbezirks Wiesbaden

Gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts.
Postscheckkonto Frankfurt am Main Nr . 17 600. Fernrui wie oben.

Alle Arten von Lebensversicherung gegen niedrigste Aufwendungen.

Direktion der Nassauischen Landesbank.
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